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Antrag 90/II/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Ausgleichstage für Feiertage amWochenende einführen
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Die SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses Berlin wird

aufgefordert sich für die folgende Ergänzung des Feier-

tagsgesetzes des Landes Berlin einzusetzen:

 

Fällt einer der in § 1 benannten allgemeinen Feiertage so-

wie der Tag der Deutschen Einheit auf einen Sonnabend,

Sonn- oder anderen arbeitsfreien Feiertag, ist der kalen-

darischnächstliegendeArbeitstag (Montagbis Freitag) als

arbeitsfreier Ersatzruhetag.

Begründung

Mit Ausnahme des Tages der Deutschen Einheit unter-

liegt die Festlegung arbeitsfreier Feiertage der Gesetzge-

bungszuständigkeit der Bundesländer.  Hiervon hat das

Land in der jüngeren Vergangenheit durch die Festlegung

des 8. März als dauerhaften Feiertages sowie des 31. Ok-

tober 2017 und des 8. Mai 2020 als einmalige arbeitsfreier

Feiertage Gebrauch gemacht. Feiertage dienen der Ruhe

und Erholung. Durch das Zusammenfallen von Feiertagen

und Sonnabenden bzw. Sonntagen verringert sich die Er-

holungszeit signifikant. Insbesondere Beschäftigte in sys-

temrelevanten Berufen haben hierbei reale Einkommens-

verluste zu tragen, da sich der Anspruch auf die Zahlung

von Sonn- und Feiertagszuschlägen verringert.

Entsprechende Kompensationsregelungen gibt es in 85

Ländern weltweit

Die SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses Berlin wird

aufgefordert, sich für die folgenden Ergänzung des Geset-

zes über die Sonn- und Feiertage des Landes Berlin einzu-

setzen:

 

Dem§1desBerlinerGesetzesüber die Sonn- und Feiertage

wird folgender Absatz 4 angefügt:

 

Fällt einer der Absatz 1 benannten allgemeinen Feierta-

ge auf einen Sonntag oder anderen arbeitsfreien Feiertag,

gilt der kalendarisch nächstliegende Arbeitstag (Montag

bis Freitag) als arbeitsfreier Ersatzruhetag.

 

Begründung

Der überwiesene Antragwurde im Fachausschuss zusam-

men mit den Antragsteller*innen hinsichtlich der Wir-

kungen auf die Berliner Wirtschaft und den öffentlichen

Dienst diskutiert. Die Motivation der Antragsteller*innen

einer zunehmenden Arbeitsverdichtung entgegenzuwir-

ken und zur Schaffung vonmehr freier, gemeinsamer Zeit

in der Gesellschaft beizutragen, wird vom Fachausschuss

geteilt. Zugleich wurde in der Diskussion über die Aus-

wirkungen auf (systemrelevante) Branchen, welche von

Fachkräftemangel und einer hohen Arbeitsverdichtung

betroffen sind, deutlich, dass eshier zusätzlicherMaßnah-

men bedarf, umeinerweiteren Arbeitsverdichtung entge-

genzuwirken. Die Einführung einer Regelung zu Nachhol-

Tagen/Ausgleichstagen wie von den Antragsteller*innen

gefordert, steht hierzu aber nicht im Widerspruch. Hin-

sichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen gehen An-

tragsteller*innen und Fachausschuss davon aus, dass es

nach anfänglichenMehraufwänden in den Unternehmen

zu einer Nivellierung über die Folgejahre kommen wird.
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